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Textliche Festsetzungen
A) Art und Maß der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 16 BauNVO

1. Es wird für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes die Nutzung als „allgemeines
Wohngebiet“ (WA) festgesetzt.

1.1 Folgende Arten von Nutzungen sind gem. § 4 (2) BauNVO zulässig:
 Wohngebäude
 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

1.2 Folgende Arten von Nutzungen sind nur im Wege der Ausnahme zugelassen:
 die der Versorgung des Gebietes dienenden, nicht störenden Handwerksbetriebe
 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe

1.3 Abweichend von § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO sind die der Versorgung des Gebietes dienenden
Läden sowie Schank- und Speisewirtschaften nicht zulässig (§ 1 Abs. 5 BauNVO).

1.4 Abweichend von § 4 Abs. 3 Nr. 1, 3, 4 und 5 BauNVO sind Betriebe des Beherbergungsgewer-
bes, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht zulässig (§ 1 Abs. 6
BauNVO).

2. Es sind gem. § 9(1)6 BauGB nicht mehr als 2 Wohneinheiten je Wohngebäude zulässig.
3. Bei Ermittlung der Geschoßflächenzahl (GFZ) sind gem. § 20(3) BauNVO alle Flächen von Auf-

enthaltsräumen einschl. der zu ihnen gehörenden Treppenräume und ihrer Umfassungswände
in Ansatz zu bringen. GRZ-Überschreitungen gem. § 19(4) Satz 2 BauNVO sind nicht zulässig
(gem. § 19 Abs. 4, Satz 3 BauNVO).

4. Je Wohneinheit sind gem. § 9(1)4 BauGB mind. 2 Stellplätze oder Garagen auf dem jeweiligen
Grundstück nachzuweisen. Kellergaragen sind § 9(1)4 BauGB zulässig, sofern die Zufahrtram-
pen eine Neigung von max. 10% nicht übersteigen.

5. Der Bezugspunkt des Fertigfußbodens Erdgeschoss wird mit Bezug auf Normalhöhennull
(NHN) festgesetzt. Die eingetragenen Höhen über NHN gelten jeweils als Höchstgrenze. Bei
Abweichungen von den vorgeschlagenen Flurstücksgrenzen ist zwischen angegebenen Werten
zu interpolieren.

6. Die gem. § 9(1)26 BauGB zur Herstellung der Straßen notwendigen Böschungen (Geländeein-
schnitte und Geländeauftrag) sind bis zu einer Höhe von 1,5 m nicht Teil der Erschließungsan-
lage, aber dennoch zulässig. Sie entfallen durch Angleichen der Grundstücke und sind in die
Gestaltung der Freiflächen zu integrieren.
Weiter ist ein Streifen von jeweils 0,50 m zur Herstellung von Rückenstützen und Mastfunda-
menten bereit zu stellen. Die in Anspruch genommenen Flächen verbleiben im Eigentum der
jeweiligen Grundstückseigentümer.

B) Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 BauGB i.V.m. § 88(6) LBauO

1. Es sind, unter Einhaltung der festgesetzten max. Firsthöhe, gem. § 5(2) LBauO für den Haupt-
baukörper ausschl. geneigte Dächer mit einer Dachneigung von 25° - 45° sowie Flachdächer
zulässig.
Bei Ausführung als Grasdach oder Energiedach kann gem. § 31(1) BauGB ausnahmsweise
eine abweichende Dachneigung entspr. techn. Erfordernissen zugelassen werden.

2. Festsetzung der Firsthöhe und Traufhöhe gem. § 16(2) u. 18(1) BauNVO i.V.m. § 88(6) LBauO:
 Firsthöhe max. 9,00 m
 Traufhöhe max. 6,00 m

Die Firsthöhe und Traufhöhe werden jeweils gemessen von OKFF EG, die Traufhöhe bis zum
Schnittpunkt Außenwand / Dachhaut bzw. bei Flachdächern Oberkante Attika / Brüstung. Bei
versetzten Ebenen ist die jeweilige Bezugsebene des Erdgeschosses maßgeblich.

3. Dachaufbauten (Dachgauben) sind gem. § 5(2) i.V.m. § 88(6) LBauO nur bei eingeschossiger
Bauweise bis max. 1/3 der Firstlänge je Gebäudeseite zulässig.

4. Geneigte Dächer sind gem. § 5 i.V.m. § 88(6) LBauO ausschl. in Schiefer, Kunstschiefer (RAL
7010 bis 7022, 7024, 7026, 7031, 7036), unglasierten Pfannen sowie als vorbewitterte Zinkein-
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deckung zulässig. Darüber hinaus sind Kombinationen mit Glas zulässig.
5. Als Fassadenmaterial sind gem. § 5 i.V.m. § 88(6) LBauO zulässig: Putzflächen, Sichtmauer-

werk, heimischer Naturstein, Holzverkleidungen, Holzmassivbauweise, Holzskelettbauweise mit
Putzflächen. Zur Gliederung der Fassade sind Zinkverkleidungen bis 50% der Fassadenfläche
zulässig. Holzhäuser in Blockholz-Naturstammbauweise sind unzulässig.

6. Zur Überwindung größerer Höhen sind Stützmauern ab einer Höhe von 1,5 m mit mind. 1 m
breiten Zwischenräumen zu staffeln.
Abgrabungen oder Aufschüttungen sind in wechselnden Neigungen zwischen 1:2 und 1:3 zu-
lässig und ab einer Höhe von 1,5 m durch ca. 0,5 – 1,0 m breite Bermen zu unterbrechen. Bei
Fels oder vergleichbaren Verhältnissen sind Ausnahmen zulässig.

C) Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft gem. § 9(1) 20 BauGB

1. Fußwege, Hofflächen, Hauszufahrten und –zuwegungen und PKW-Stellplätze sind mit wasser-
durchlässigen Belägen zu befestigen. Es können z.B. verwendet werden: offenfugiges Pflaster,
Drain-Pflaster, Schotterrasen, wassergebundene Decke, Holzpflaster, Rindenmulch, Sand /
Kies, o.ä..

2. Auf den im Bebauungsplan mit A 1 gekennzeichneten öffentlichen Grünflächen sind folgende
Maßnahmen umzusetzen und im Rahmen des wasserwirtschaftlichen Genehmigungsantrages
zu konkretisieren:

a) Der vorhandene, mit Sohlschalen befestigte Bach ist naturnah zu renaturieren (naturnahe Soh-
le, flache Uferböschungen, naturnahe Laufgestaltung).

b) Zur Rückhaltung von Oberflächenwasser ist ein flaches Erdbecken bzw. zur Rückhaltung des
Außengebietswassers sind integrierte Polder mit hydraulischem Anschluss an den Bach herzu-
stellen. Nach Fertigstellung des Planum sind die Mulden / Polder ohne Andeckung von Oberbo-
den mit einer standortgerechten Wiesenmischung gem. RSM 8.1 (Tabelle 1 und 2, Variante: fri-
sche bis feuchte Standorte) einzusäen und extensiv zu pflegen (max. 2 mal im Jahr Mähen /
Mulchen. Die Becken / Polder können bei hydraulischem Erfordernis entsprechend der Pflege-
vorgaben der Verbandsgemeindewerke bewirtschaftet werden.

c) Oberhalb der Einstauhöhe der Mulden und auf den Restbereichen sind mind. 1 mittelgroßer
Laubbaum und 20 Laubsträucher einheimischer Arten (s. Artenliste unter Hinweisen) je ange-
fangene 100 m² Fläche als lockere Gruppen oder geschlossene Hecken anzupflanzen. Die Ge-
hölze sind auf Dauer in gutem Pflege- und Entwicklungszustand zu erhalten. Bei Abgang sind
sie in der dem Abgang nächstfolgenden Pflanzperiode zu ersetzen.

D) Festsetzungen zur Erhaltung und Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern
gem. § 9 (1), 25 BauGB

1. Der im Bebauungsplan gekennzeichnete Baum ist als Vermeidungsmaßnahme V 1 auf Dauer in
gutem Pflege- und Entwicklungszustand zu erhalten. Bei Verlust oder Abgang ist in der, dem
Verlust unmittelbar folgenden Vegetationsperiode standortnah einfacher Ersatz anzupflanzen.

2. Auf den im B-Plan gekennzeichneten Standorten (+/- 2 m) sind als Ausgleichsmaßnahme A 3.1
6 Stk mittelgroße Laubbäume, Wildobstbäume oder hochstämmige Tafel-Obstbäume anzu-
pflanzen. Die Gehölze sind fachgemäß während der Bauarbeiten zu schützen und nachfolgend
auf Dauer in gutem Pflege- und Entwicklungszustand zu erhalten. Bei Verlust oder Abgang ist in
der, dem Verlust unmittelbar folgenden Vegetationsperiode einfacher Ersatz (Laub- oder Obst-
baum) anzupflanzen.

3. Auf den restlichen Baugrundstücken, die nicht von standortgebundenen Baumpflanzungen be-
troffen sind, ist als Ausgleichsmaßnahme A 3.2 pro Baugrundstück mind. ein mittelgroßer Laub-
baum 2. Ord. (auch Zierarten) oder ein hochstämmiger Obstbaum (insgesamt 9 Stk) anzupflan-
zen. Die Gehölze sind auf Dauer in gutem Pflege- und Entwicklungszustand zu erhalten. Bei
Verlust oder Abgang ist in der, dem Verlust unmittelbar folgenden Vegetationsperiode einfacher
Ersatz (Laub- oder Obstbaum) anzupflanzen.
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E) Umsetzung und Zuordnung landespflegerischer Maßnahmen gem. § 9(1a) Satz 2 BauGB

1. Die festgesetzten Maßnahmen sind umzusetzen:
A 1 von der Ortsgemeinde in der ersten Pflanzperiode nach Gebrauchsfertigkeit der Er-

schließungsanlage
A 3.1 von der Ortsgemeinde in der ersten Pflanzperiode nach Gebrauchsfertigkeit der Er-

schließungsstraße
A 3.2 vom Grundstückseigentümer in der ersten Pflanzperiode nach Gebrauchsfertigkeit des

Gebäudes auf dem jeweiligen Baugrundstück
2. Die Maßnahmen sind zugeordnet

A 1 zu 77 % den Baugrundstücken und zu 23 % den Verkehrsflächen
A 3.1 zu 100 % dem gesamten Baugebiet
A 3.2 zu 100 % dem jeweiligen Baugrundstück

Hinweise

Die nachfolgenden Hinweise und Empfehlungen können nicht als Festsetzungen in die Satzung auf-
genommen werden, sind aber als fachrechtliche Vorgaben dennoch bei der Planung und Realisierung
von Vorhaben zu beachten. Sie dienen als Information über außerhalb des Satzungsgebietes umzu-
setzende Kompensationsverpflichtungen gem. Naturschutzrecht sowie zu sonstigen Bepflanzungen
bzw. über Inhalte fachspezifischer Gesetze / Verordnungen bzw. über die Vorgaben von Fachbehör-
den / Träger öffentlicher Belange

1. Externe Ausgleichsmaßnahme A 2 (3.650 m²)
Gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB und der Eingriffsermittlung aus dem Umweltbericht kann die Voll-
kompensation nicht im Satzungsgebiet nachgewiesen werden.
Auf Gem. Dreis, Flur 3, Flst 3 tw. sind daher folgende Maßnahmen umzusetzen:
- Entnahme der Fichten und
- Entwicklung naturnaher Laubwald durch gelenkte Sukzession
Die Ausgleichsmaßnahme A 2 ist zu 77 % den neuen Baugrundstücken und zu 23% den Ver-
kehrsanlagen zugeordnet. Die Maßnahme ist in der ersten Pflanzperiode nach Gebrauchsfer-
tigkeit der Erschließungsstraße umzusetzen.
Die Maßnahme ist in der ersten Pflanzperiode nach Gebrauchsfertigkeit der Erschließungsstra-
ße umzusetzen.
Die für die Durchführung der Kompensationsmaßnahmen vorgesehenen Flächen sind dauerhaft
für diese Zweckbestimmung zu sichern durch Grundbucheintrag einer beschränkt persönlichen
Dienstbarkeit (zugunsten der Ortsgemeinde und der Kreisverwaltung, untere Naturschutzbe-
hörde als Gesamtberechtigte gemäß § 428 BGB) oder durch Baulasteintrag. Der Nachweis
muss vor Satzungsbeschluss des B-Planes vorliegen.

2. Sind Gehölze zwingend zu entfernen, muss dies gem. BNatSchG außerhalb der Vegetationspe-
riode, d.h. in der Zeit von 01. Oktober bis 28. Feb. d. J. erfolgen. Die artenschutzrechtlichen
Bestimmungen des § 44 Bundesnaturschutzgesetz sind zu beachten.

3.1 Im Geltungsbereich ist mit unterschiedlichen Bodenverhältnissen zu rechnen, daher werden
Bodengutachten für die erforderlichen Gründungsarbeiten (inkl. Hangstabilität) empfohlen. Die
Anforderungen der einschlägigen DIN-Normen sind dabei zu beachten.

3.2 Für Bebauung in hängigem Gelände werden seitens des Landesamtes für Geologie und Berg-
bau generell folgende Empfehlungen gegeben:
- die Anschnittshöhe sollte begrenzt werden (z.B. <1,5 m Höhe),
- durch die Bebauung sollten keine nennenswerten zusätzlichen Lasten aufgebracht werden

(Kräftegleichgewicht),
- Neubauten sollten in setzungsunempfindlicher Bauweise und mit einer ausgesteiften Grün-

dung ausgeführt werden,
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- auf Versickerungsanlagen und/oder Erdwärmesonden sollte verzichtet werden.
4.1 Bei allen Bodenarbeiten, auch bei Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen, sind die Vorgaben nach

§ 202 BauGB in Verbindung mit den einschlägigen DIN-Normen sowie die Forderungen des
Bodenschutzes (BBodschG und BBodschV) zu beachten.

4.2 Werden bei Baumaßnahmen Abfälle (z.B. Bauschutt, Hausmüll etc.) angetroffen oder ergeben
sich sonstige Hinweise (z.B. geruchliche/visuelle Auffälligkeiten), ist die SGD Nord, Regional-
stelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz in Trier zu informieren.

4.3 Anfallende Bodenaushub- und Bauschuttmassen sind entsprechend den abfall- und boden-
schutzrechtlichen Bestimmungen ordnungsgemäß und schadlos zu verwerten bzw. zu entsor-
gen.

5. Das DSchPflG § 17 ist bei Erdbewegungen zu beachten.
6.1 Bei allen Gehölzpflanzungen sind die §§ 44 bis 47 LNRG und die fachgerechte Umsetzung der

Pflanzarbeiten zu beachten.
6.2 Während der Bauarbeiten sind vorhandene oder neu angepflanzte Gehölzen mitsamt Stamm,

Krone und Wurzelwerk fachgerecht zu schützen.
6.3 Neuanzupflanzende Bäume sind entweder in bodenoffene Beete oder offene Baumscheiben

(Durchmesser ca. 2 m) zu setzen. Baumstämme sind wirkungsvoll und dauerhaft gegenüber
mechanischen Beschädigungen durch Fahrbewegungen zu schützen.

6.4 Für die Gestaltung der privaten und öffentlichen Grün- und Freiflächen können folgende Arten
verwendet werden:

Großkronige Bäume (Kronendurchmesser ca. 12 m u. mehr)
Acer platanoides (Spitzahorn), Acer pseudoplatanus (Bergahorn), Aesculus hippocastane-
um (Rosskastanie), Aesculus x carnea (Scharlach-Rosskastanie), Carpinus betulus (Hain-
buche), Castanea sativa (Marone), Fraxinus excelsior (Esche), Ginko biloba (Ginko), Jug-
lans regia (Walnuss), Maulbeerbaum (Morus alba oder Morus nigra), Quercus petraea
(Traubeneiche), Quercus robur (Stieleiche), Tilia cordata (Winterlinde)
Mittelkronige Bäume (Kronendurchmesser ca. 8 m)
Acer negundo (Eschen-Ahorn), Betula pendula (Weiß-Birke), Corylus colurna (Baumhasel),
Koelreuteria paniculata (Blasenesche), Paulownia tomentosa (Blauglockenbaum), Prunus
avium (Vogelkirsche), Sophora japonica (Schnurbaum), Sorbus intermedia (Schwedische
Mehlbeere)
Kleinkronige Bäume
Acer campestre (Feldahorn), Acer palmatum (Fächer-Ahorn), Magnolia stellata (Stern-
Magnolie), Malus  – in Sorten (Zier-Äpfel), Mespilus germanica (Mispel), Nothofagus antarc-
tica (Scheinbuche), Prunus cerasifera (Kirsch-Pflaume), Sorbus aria (Mehlbeere), Sorbus
aucuparia (Eberesche), Sorbus domestica (Speierling)
Strauchpflanzungen / Hecken
Acer campestre (Feldahorn), Carpinus betulus (Hainbuche), Cornus sanguinea (Roter Hart-
riegel), Corylus avellana (Hasel), Crataegus monogyna, C. laevigata (Weißdorn), Rosa
spec. (Wildrosen), Sambucus nigra (Schwarzer Holunder), Viburnum lantana (Wolliger
Schneeball
Tafelobstbäume
Sorten s. http://www.streuobstsortengarten-rlp.de/pages/download/Hochobst.pdf
Wildobstbäume
Castanea sativa (Ess-Kastanie), Cornus mas (Kornelkirsche), Cydonia oblonga (Quitte),
Mespilus germanica (Mispel), Sorbus aucuparia (Eberesche), Sorbus domestica (Speier-
ling), Juglans regia (Echte Walnuss), Wildapfel (Malus sylvestris), Wildbirne (Pyrus commu-
nis)
Wand- bzw. Mauerbegrünung
Aristolochia macrophylla (Pfeifenwinde), Clematis montana – in Sorten (Waldrebe), Hedera
helix (Efeu), Jasminum nudiflorum (Winterjasmin), Parthenocissus tricuspidata oder P. quin-
quefolia (Wilder Wein), Polygonum aubertii (Knöterich), Rosa spec. (Kletterrosen), Vitis vini-
fera (Hausrebe)

7. Das Plangebiet liegt gem. Radonprognosekarte des LGB RLP (Jan. 2015) innerhalb eines Be-
reiches mit intensiver Bruchtektonik, in dem erhöhtes bis hohes Radonpotential (> 100 kBq/m³)
ermittelt wurde.
Eine genauere Radonmessung in der Bodenluft ist im Rahmen der Baugrunduntersuchungen

http://www.streuobstsortengarten-rlp.de/pages/download/Hochobst.pdf
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für jede Baufläche empfehlenswert. Werden hierbei tatsächlich hohe Werte festgestellt, wird
angeraten, bauliche Vorsorgemaßnahmen zu treffen, um den Eintritt des Radons ins Gebäude
weitgehend zu verhindern.
Das deutsche Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) empfiehlt, Neubauten von vornherein so zu
planen, dass eine Raumluftkonzentration von 100 Bq/m³ im Jahresmittel im Aufenthaltsbereich
nicht überschritten wird. Präventive Maßnahmen können sein:

- Durchgehende Bodenplatte statt Streifenfundament
- Mechanische Luftabführung im Unterbau (bzw. unter dem Gebäude)
- Eventuell radondichte Folie unter die Bodenplatte bringen
- Leitungsdurchführungen (Wasser, Elektrizität, TV, Erdsonden etc.) ins Erdreichsorgfäl-

tig abdichten eventuell oberirdisch verlegen
- Dichte Türen zwischen Kellerräumen und Wohnräumen
- Abgeschlossene Treppenhäuser

8. Zur Einhaltung der geforderten Sicherheitsabstände und einer gleichmäßigen Ausleuchtung ist
es unter Umständen erforderlich, dass Leuchten auf privatem Eigentum errichtet werden. Die
Beanspruchung privater Grundstücksteile ist zu dulden. Auf die Duldungspflicht gem. § 126
BauGB wird hingewiesen.

9. Maßgeblich für Art und Umfang der Maßnahmen zur naturnahen Bewirtschaftung des anfallen-
den Niederschlagswassers sind die Vorgaben der Satzung der Verbandsgemeinde in der je-
weils zum Zeitpunkt des Bauantrages gültigen Fassung. Der wasserwirtschaftliche Nachweis ist
im Entwässerungsantrag zum Bauantrag zu erbringen.
Darüber hinaus gelten folgende Empfehlungen / Anregungen / Auflagen der Wasserwirtschaft:
- Das auf Dachflächen und sonstigen befestigten Flächen innerhalb der Baugrundstücke anfal-

lende Niederschlagswasser sollte grundsätzlich zur Versickerung gebracht oder zurückge-
halten werden. Möglich ist eine Rückhaltung in offenen Teichen oder in Regenwasserzister-
nen mit Brauchwasserspeicher und integriertem Rückhaltevolumen mit gedrosseltem Ablauf
bzw. eine Versickerung über die belebte Bodenzone in flachen Rasenmulden oder Gräben /
Mulden mit Schotterbett. Die Bemessung sollte für mind. 50 l/m² befestigter Fläche ausgelegt
sein. Jede dieser Rückhaltemöglichkeiten muss über einen gedrosselten Grundablass (0,2 l /
sec) verfügen. Das benötigte Rückhaltevolumen ist oberhalb des Grundablasses nachzuwei-
sen. Überschüssiges Wasser ist per Notüberlauf in die öffentlichen Entwässerungsanlagen
einzuleiten.

- Ein Anschluss von Grunddrainagen und Außengebietswasser an die öffentliche Kanalisation
ist nach rechtlicher Vorgabe nicht zulässig.

- Es wird empfohlen, alle technischen Möglichkeiten auszuschöpfen, um den Grundwassera-
quifer vor Schadstoffeinträgen zu schützen.

10. Durch die räumliche Nähe zu landwirtschaftlichen Flächen kann es betriebs- und witterungsab-
hängig zu subjektiv wahrnehmbaren Geruchs- und Lärmbelästigungen kommen, die u.U. zu
gewissen Einschränkungen geplanter Nutzungen führen können.

11.1 Es wird empfohlen, Niederschlagswasser zu sammeln (z.B. in Zisternen, unterirdische Stau-
räume, Wasserteichen) und als Brauchwasser (Toilette, Beregnung der Außenanlagen) zu nut-
zen. Dabei sind die hygienischen Auflagen des Bundesgesundheitsamtes, die aktuelle Trink-
wasserverordnung und die entsprechenden Satzungen der Kommune in den jeweils gültigen
Fassungen zu berücksichtigen.

11.2 Die Umsetzung aktiver und passiver Maßnahmen zur Nutzung regenerativer Energiequellen
wird empfohlen.

11.3 Die Errichtung und der Betrieb von Erdwärmesonden erfordern eine wasserrechtliche Geneh-
migung der Unteren Wasserbehörde der Kreisverwaltung. Die Zulässigkeit oder Auflagen blei-
ben der Einzelfallprüfung vorbehalten.

12. Die Sicherheitsbestimmungen der Betreiber der Ver- und Entsorgungs- bzw. Telekommunikati-
onsleitungen bezüglich Bebauung und Bepflanzung im Bereich der Sicherheitsstreifen von ge-
planten bzw. vorhandenen unter- und oberirdischen Leitungen sind zu beachten.

13. Der Bebauungsplan “Auf der Baul - Erweiterung” überlappt eine Teilfläche des Bebauungspla-
nes “Auf der Baul“.


